Übersicht: Entscheidungsübersicht

	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Vor der Wahl

	Mitarbeiterliste 
für die Betriebsratswahl
	Im Betrieb stand eine außerordentliche Betriebsratswahl an. Der Wahlvorstand bat den Arbeitgeber deshalb, ihm für die Fertigung der Wählerliste eine Aufstellung aller im Betrieb beschäftigten Mitarbeiter zu überlassen. Dem kam der Arbeitgeber nicht nach. Das LAG Hamm gab dem Wahlvorstand Recht. Der Arbeitgeber ist nach der WO zum BetrVG verpflichtet, dem Wahlvorstand alle für die Anfertigung der Wählerliste erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
	LAG Hamm, 14.03.2005,
10 Ta BV 31/05

	Unterschriften auf Wählerlisten
	Auf der Wählerliste fehlte neben dem Namen des Kandidaten dessen Unterschrift - und damit seine Zustimmung. Er hatte lediglich sein Kürzel (soge-nannte Paraphe) angegeben. Die Wahl wurde vom Gericht für nichtig erklärt.
	LAG Hamm, 20.05.2005,
10 TaBV 94/04

	Formale Voraussetzungen
schreiben
	Besteht Ihr Unternehmen aus mehreren entfernt voneinander liegenden Betriebsstätten, muss ein
beim Wahlaus- Abdruck des Wahlausschreibens in jeder einzelnen
Betriebsstätte ausgehängt werden. Nur so haben alle Beschäftigten die Möglichkeit, davon Kenntnis zu nehmen.
	BAG, 05.05.2004,
7 ABR 44/03

	Falsche
Angabe des Minderheiten-geschlechts im Wahlausschrei-ben
	Wird die Mindestsitzzahl für das in der Minderheit in Ihrem Betrieb vertretene Geschlecht im Wahlausschreiben falsch angegeben, ist die Wahl unwirksam, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Wahl mit der Angabe der richtigen Zahlen anders ausgegangen wäre.
	BAG, 10.03.2004,
7 ABR 49/03

	Information ausländischer
Mitarbeitender
	Der Wahlvorstand muss dafür Sorge tragen, dass ausländische Arbeitnehmende, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, vor Einleitung einer Betriebsratswahl in geeigneter Weise unterrichtet werden. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann die Wahl angefochten werden.
	BAG, 13.10.2004,
7 ABR 5/04

	Frist zur
Korrektur von Wahlvorschlägen
	Die Listen mit den Wahlvorschlägen muss der Wahlvorstand unverzüglich prüfen, möglichst innerhalb von zwei Arbeitstagen ab Eingang, und die Listenvertreter über eventuelle Beanstandungen sofort schriftlich informieren. Er muss zudem Gelegenheit zur Nachbesserung geben.
	BAG, 25.05.2005,
7 ABR 39/04





	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Kündigung eines Wahlvorstands
	Von dem besonderen Kündigungsschutz profitieren nicht nur Betriebsräte, sondern auch Mitglieder 2 AZR 47/08 des Wahlvorstands sowie Wahlbewerber und -bewerberinnen, selbst wenn sie nicht gewählt wurden (§ 15 Abs. 3 KSchG).
	BAG, 12.03.2009

	Kündigungsschutz auch für Initiatoren der Betriebsratswahl
	Ein Arbeitnehmer lud zu einer Betriebsversammlung ein, in der ein Wahlvorstand für den Betriebsrat gewählt werden sollte. Kurz darauf kündigte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer.
Dieser erhob Kündigungsschutzklage und berief sich auf den besonderen Kündigungsschutz, der ihm nach § 15 Abs. 3a KSchG zustünde, weil er zur Wahl des Wahlvorstands eingeladen habe. Das Gericht bestätigte den besonderen Kündigungsschutz.
Seit Mai 2022 ist der Kündigungsschutz derjenigen Beschäftigten verbessert, die zu einer Betriebs-oder Wahlversammlung einladen oder die Bestellung eines Wahlvorstands beantragen. Sie sind vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses ordentlich unkündbar.
	LAG Nürnberg,
29.01.2004,
5 Sa 607/03

	Leiharbeit-nehmende;
passives oder aktives Wahl-recht?
	Leiharbeitnehmende dürfen wählen, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden, zählen aber bei der Berechnung der Belegschafts-stärke (Betriebsgröße) nicht mit.
	BAG, 16.04.2003,
7 ABR 53/02

	Ruhendes
nis/Wahlbe-rechtigung
	Mütter im Mutterschutz oder Mitarbeitende in
Arbeitsverhält- Elternzeit sind wahlberechtigt.
	BAG, 29.03.1974
1 ABR 27/73

	Altersteilzeit
	Bei der Altersteilzeit in Form des Blockmodells verlieren Mitarbeitende für die Zeit der Freistellungsphase ihr Wahlrecht. Der Grund: Sie sind bereits zu diesem Zeitpunkt (mit Beginn der Freistellungsphase) endgültig aus dem Betrieb ausgeschieden und von da ab nicht mehr betriebszugehörig.
	BAG, 16.04.2003
7 ABR 53/02





	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Keine Wahlbe-rechtigung von Handelsvertre-tenden
	106 wahlberechtigte Arbeitnehmende standen auf der Wählerliste für die Betriebsratswahl. Deshalb ließ der Wahlvorstand insgesamt sieben Arbeitnehmende in den Betriebsrat wählen. Zu viele, fand der Arbeitgeber und versuchte, die Betriebsratswahl vor dem Arbeitsgericht anzufechten. Sein Argument: Sieben der vom Wahlvorstand mitgezählten „wahlberechtigten Arbeitnehmenden" seien in Wirklichkeit freie Handelsvertreter.
Die Richter stimmten dem Arbeitgeber zu. Die sieben mitgezählten Mitarbeitenden seien vertraglich nach § 84 Handelsgesetzbuch als freie Handelsver-tretende beschäftigt und damit selbstständig. Die Betriebsratswahl ist deshalb unwirksam.
	LAG Rheinland-Pfalz,
18.04.2007,
8 TaBV 37/06


	Wählbarkeit von gekündigten Mitarbeitenden
	Ein gekündigter Mitarbeiter ist noch wählbar, wenn er Kündigungsschutzklage erhoben hat.
Er hat zwar kein aktives Wahlrecht, weil er nicht mehr in die betriebliche Organisation eingegliedert ist. Im Gegensatz zur Wahlberechtigung, die am Wahltag feststehen muss, kann die Wirksamkeit der Wahl eines Betriebsratsmitglieds aber zunächst in der Schwebe bleiben. Wird der Kündigungs-schutzklage stattgegeben, steht fest, dass das Arbeitsverhältnis zum Wahlzeitpunkt bestand und dass die Wahl wirksam ist. Im umgekehrten Fall ist die Wahl des Betriebsratsmitglieds unwirksam.
	BAG, 10.11.2004,
7 ABR 12/04

	Arbeitnehmer-eigenschaft
	§ 8 BetrVG regelt, wer in den Betriebsrat gewählt werden darf. Eine wichtige Voraussetzung für die Wahl ist dabei die Arbeitnehmereigenschaft. Sie ist in § 5 BetrVG geregelt. Dort steht zudem, dass das Gesetz keine Anwendung auf leitende Arbeitneh-mende findet (§ 5 Abs. 3 BetrVG). Darüber, wann ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin als leitend anzusehen ist, gibt es immer wieder Ausei-nandersetzungen.
Das ArbG Neumünster wies die Anfechtung eines Arbeitgebers zurück, der sich nach Meinung des Arbeitgebers nicht hätte zur Wahl stellen dürfen.
Das Gericht sah es anders, und zwar mit der Begründung, dass er nicht leitender Angestellter nach § 5 Abs. 3 BetrVG war. Denn er hatte nicht die Befugnis, Personalangelegenheiten selbstständig zu entscheiden. Er konnte sich deshalb zur Wiederwahl stellen.
	ArbG Neumünster,
27.06.2018, 3 BV 3a/18





	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Betriebsratswahl im
Intranet
	Ein niedersächsisches Unternehmen unterhielt Betriebsstätten an mehreren Orten. In der Wahlaus-schreibung legte der Betriebsrat fest, dass bis zu einem bestimmten Termin die Wahlvorschläge eingereicht werden könnten. Weil das Unternehmen neben der Zentrale in Niedersachsen weitere Betriebsstätten unterhielt, stellte der Betriebsrat das Wahlausschreiben ganz einfach ins Intranet.
Das hielt das Gericht für nicht ausreichend.
Nach §§ 3 Abs. 4 Satz 3, 2 Abs. 4 Satz 4 WO sei die Wahlausschreibung in elektronischer Form nur zulässig, wenn alle Arbeitnehmenden von der Bekanntmachung Kenntnis erlangen und sichergestellt sei, dass Änderungen der Bekanntmachung nur vom Wahlvorstand vorgenommen werden können.
	BAG, 21.01.2009,
7 ABR 65/07

	Formale Voraussetzungen der Wählerliste und des Wahlausschrei-bens
	Hier war die Wählerliste fehlerhaft, denn es wurden befristet beschäftigte Teilzeitkräfte sowie einige Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-nehmer nicht berücksichtigt. Zudem enthielt das Wahlausschreiben falsche Fristen für die Einreichung der Wahlvorschläge. Die Betriebsratswahl war deshalb unwirksam.
	LAG Hamm, 16.09.2024,
16 TaBV 37/24

	Wahl ohne
Wahlvorstand
	Wird eine Wahl durchgeführt, obwohl kein Wahlvorstand bestellt wurde oder dieser fehlerhaft bestellt wurde, dann muss die Wahl abgebrochen werden.
	LAG Berlin-Brandenburg, 19.10.2022,
23 TaBVGa 1094/22

	Briefwahl
	Die Briefwahl bleibt selbst in Zeiten von Homeoffice und mobiler Arbeit die Ausnahme zur Urnen-wahl. Die Urnenwahl hat Vorrang zur Briefwahl.
	LAG Niedersachsen, 30.08.2023,
13 TABV 46/22

	Briefwahl
	Sind Kollegen oder Kolleginnen von Ihnen bei einer Wahl, sei es eine Betriebsratswahl oder aber auch die Wahl der Jugend- und Auszubildenden-vertretung, auf die Teilnahme per Briefwahl ange-wiesen, dürfen Sie (im Falle der Betriebsratswahl) die Teilnahme per Briefwahl nicht verhindern. Sie müssen sie vielmehr proaktiv sicherstellen. Dabei müssen Sie auch dafür sorgen, dass allen die Brief-wahlunterlagen rechtzeitig zugehen.
	LAG Hamm, 12.03.2019,
7 TaBV 49/18







	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Kleinerer
Betriebsrat bei zu wenig Kandidaten
zulässig
	Bewerben sich bei einer Betriebsratswahl weniger Arbeitnehmende um einen Betriebsratssitz als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, kann es auch einen Betriebsrat mit weniger als den gesetzlich vorgesehenen Arbeitnehmenden geben. Das entspreche dem Willen des Gesetzgebers, entschied das Bundesarbeitsgericht.
	BAG, 24.04.2024,
7 ABR 26/23

	Wahlrecht von Führungskräften in Unternehmen mit Matrix-Struktur
	Arbeitnehmende, die als Führungskräfte mehreren Betrieben desselben Unternehmens angehören, ohne dabei die Funktion von leitenden Angestellten nach § 5 BetrVG innezuhaben, haben bei der Wahl des Betriebsrats in allen Betrieben das aktive Wahlrecht.
	BAG, 22.05.2025,
7 ABR 28/24

	Betriebsrats-fähigkeit
	Hat eine Fluggesellschaft ihren Hauptsitz im europäischen Ausland, unterhält sie aber einen Stationierungsort in Deutschland, kann dort ein Betriebsrat nach den Regeln des Betriebsverfassungsgesetzes gewählt werden.
	LAG Berlin-Brandenburg,
24.01.2025,
11 TaBV 295/ 24

	Automatisierter Versand von Briefwahl-unterlagen
	Bei einer Betriebsratswahl kann der Wahlvorstand Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich zum Zeitpunkt der Betriebsratswahl im Homeoffice oder in Kurzarbeit befinden und deshalb am Wahltag voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein werden, die Briefwahlunterlagen unaufgefordert zusenden.
	BAG, 23.10.2024,
7 ABR 34/23

	Vereinfachtes
Verfahren
	Im vereinfachten Wahlverfahren zur Betriebsratswahl wird der Wahlvorstand spätestens vier Wochen vor Ablauf der Amtszeit des amtierenden Betriebsrats bestellt. Spätestens eine Woche vor der Wahlversammlung müssen zudem die Wahlvorschläge eingereicht werden (§ 14 Abs. 4 BetrVG).
Danach sind die Wahlvorschläge unverzüglich vom Wahlvorstand schriftlich zu bestätigen und zu prüfen. Ist ein Wahlvorstand früher dran und gibt er den Wahlvorschlag deshalb früher bekannt, kann Ihr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitgeber die Betriebsratswahl deshalb nicht wirksam anfechten.
	BAG, 27.11.2024,
7 ABR 32/23




	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Wahl eines
gemeinsamen
Betriebsrats

	Im Unternehmen des Arbeitgebers, einer Fracht-
fluggesellschaft, sollte ein Betriebsrat gewählt
werden. An der Wahl nahmen sowohl die Arbeit-
nehmenden des Flug- als auch des Bodenpersonals
teil. Insgesamt wurde letztlich ein neunköpfiger
Betriebsrat gewählt. Der Arbeitgeber hielt die Wahl
für nichtig. Das begründete er damit, dass geregelt
sei, dass für die Arbeitnehmenden des Flugbetriebs
nur durch Tarifvertrag eine Vertretung errichtet
werden könne. Damit wollte sich der Betriebsrat
nicht zufriedengeben.
Im Unternehmen des Arbeitgebers, einer Fracht-
fluggesellschaft, sollte ein Betriebsrat gewählt
werden. An der Wahl nahmen sowohl die Arbeit-
nehmenden des Flug- als auch des Bodenpersonals
teil. Insgesamt wurde letztlich ein neunköpfiger
Betriebsrat gewählt. Der Arbeitgeber hielt die Wahl
für nichtig. Das begründete er damit, dass geregelt
sei, dass für die Arbeitnehmenden des Flugbetriebs
nur durch Tarifvertrag eine Vertretung errichtet
werden könne. Damit wollte sich der Betriebsrat
nicht zufriedengeben.
Das angerufene LAG Sachsen stellte die Nichtigkeit
der Betriebsratswahl fest. In seiner Begründung
stellte das Gericht klar, dass § 117 BetrVG die Wahl
eines gemeinsamen Betriebsrats durch das Flug-
und Bodenpersonal klar ausschließe. § 117 BetrVG
gilt speziell für Luftfahrtunternehmen. Danach ist
die Regelung auf das Bodenpersonal anzuwenden,
während die im Flugbetrieb beschäftigten Arbeitnehmenden nur einen Betriebsrat wählen dürfen, wenn dies per Tarifvertrag ausdrücklich geregelt wird.
	LAG Sachsen,
08.11.2016,
3 TaBV 16/16


	Am Wahltag

	Betriebsrats-
wahl auf dem
Parkplatz

	Eine Betriebsratswahl fand mangels geeigneter
Räumlichkeiten auf einem Parkplatz statt. Von den
über 90 Mitarbeitenden wurden insgesamt nur acht gültige Stimmen abgegeben. Die Arbeitgeberin beantragte daraufhin, die Wahl für ungültig zu erklären.
Das Gericht entschied jedoch: Auch eine auf einem
Parkplatz abgehaltene Betriebsratswahl ist wirksam, solange die Stimmabgabe selbst geheim erfolgt.
	ArbG Kiel,
13.11.2003,
1 BV 34 d/03





	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Betriebsrats-
wahl zwischen
Ladenregalen

	Bei einer Drogeriemarktkette wurde die Betriebs-
ratswahl vollzogen, indem jeweils zwei Mitglieder
des Wahlvorstands die einzelnen Filialen anfuhren
und die Wahlurne mit sich führten. Die Ladenan-
gestellten füllten dann ihren Wahlzettel entweder
direkt an der Kasse oder zwischen den Regalen im
Verkaufsraum aus. Das LAG Düsseldorf erklärte
die Betriebsratswahl für unwirksam. Grundsätzlich
sei zwar ein Wahlverfahren, bei dem der Wahlvor-
stand auf Tour geht, möglich. Die Stimmabgabe
dürfe dann in jeder Filiale nur in einem einzigen
als Wahllokal gekennzeichneten Raum erfolgen.
Nur so sei gewährleistet, dass die Wahl ordnungs-
gemäß überwacht wird.
	LAG Düsseldorf,
03.08.2007,
9 TaBV 41/07


	Behinderung
der Betriebs-
ratswahl

	Ihr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitgeberin darf eine
von Ihnen initiierte Betriebsratswahl nicht behindern. Eine Behinderung ist allerdings nicht schon dann gegeben, wenn er oder sie sich so sehr für das Geschehen rund um eine Betriebsratswahl interessiert, dass er oder sie Mitarbeitende aus der Personalabteilung vor dem Wahllokal postieren lässt, damit die Wahl an Ort und Stelle beobachtet wird.
	LAG Niedersach-
sen, 07.05.2007,
9 TaBV 80/06


	Geheime Wahl nur mit Sichtschutz
	In einem Betrieb mit 70 Arbeitnehmenden fand eine Betriebsratswahl statt. Dazu hatte der Wahlvorstand einen 6 × 7 m großen Raum organisiert. Diesen hatte er so eingerichtet, dass sich die Wahltische und die Tische des Wahlvorstands jeweils an den entgegengesetzten Enden des Raums befanden. Allerdings hatte der Wahlvorstand nicht für Wahlkabinen oder irgendeine Art von Trennwänden gesorgt. Nachdem der Wahlvorstand das Wahlergebnis verkündet hatte, focht der Arbeitgeber die Betriebsratswahl an. Seine Anfechtung begründete er damit, dass keine geheime Wahl stattgefunden habe.
Das Gericht hielt die Anfechtung für wirksam. In ihrer Begründung sagten die Richter, dass die getroffenen Maßnahmen des Wahlvorstands nicht ausreichend seien, um eine geheime Wahl zu gewährleisten. Das Gericht stellte klar, dass es nicht darauf ankomme, ob die Wählenden tatsächlich beobachtet würden. Entscheidend sei vielmehr, dass diese sich nicht beobachtet fühlten und an der Wahl ohne Druck teilnehmen könnten.
	LAG Düsseldorf, 13.12.2016,
9 TaBV 85/16



	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Nach der Wahl

	Folgen von Wahlverstößen
	Führen Verstöße gegen Wahlvorschriften jeder für sich genommen nicht zur Nichtigkeit der Wahl, dann führt auch eine Gesamtwürdigung der einzelnen Verstöße nicht dazu, dass die Wahl nichtig ist. Es bleibt vielmehr bei der Anfechtbarkeit.
	BAG, 19.11.2003,
7 ABR 24/03


	Sonderkündigungsschutz bei nichtiger Betriebsratswahl
	Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis eines Mitarbeiters, der dem Wahlvorstand für die Betriebsratswahl angehörte, ordentlich. Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage und machte Unkündbarkeit geltend. Das Gericht erklärte die Kündigung für unwirksam, weil der Wahlvorstand unabhängig von der Gültigkeit der Betriebsratswahl Sonderkündigungsschutz genieße.
	LAG Baden-Württemberg, 05.10.2005,
12 Sa 51/05


	Einsicht in die Wahlakten
	Nach § 19 WO besteht grundsätzlich auch ohne Darlegung eines besonderen rechtlichen Interesses und unabhängig von einem Wahlanfechtungs- oder Nichtigkeitsfeststellungsverfahren ein Anspruch der oder des Arbeitgebenden auf Einsichtnahme in die Wahlakten der Betriebsratswahl.
Das gilt jedoch nicht für Bestandteile der Wahlakten, die Rückschlüsse auf das Wahlverhalten einzelner Wahlberechtigter zulassen, etwa die mit Stimmabgabevermerken des Wahlvorstands versehenen Wählerlisten. Die Einsichtnahme in derartige Unterlagen durch Arbeitgebende ist nur zulässig, wenn gerade dies zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Wahl erforderlich ist. Das hat der oder die Arbeitgebende darzulegen.
	BAG, 27.07.2005,
7 ABR 54/04


	Anwaltskosten
	Im Laufe der Betriebsratswahlen führte der Wahlvorstand mehrere gerichtliche Verfahren gegen die Arbeitgeberin, in denen er sich von einem Rechtsanwalt vertreten ließ. Nachdem die Arbeitgeberin die Rechtsanwaltskosten nicht in voller Höhe beglich, rief der Wahlvorstand das Arbeitsgericht an und verlangte Freistellung von den Rechtsanwaltskosten. 
Die Richter am LAG Hamm gaben dem Wahlvorstand nur teilweise Recht. Die Hinzuziehung des Anwalts war nämlich nicht in allen Verfahren erforderlich, sodass der Wahlvorstand auf einem Teil der Kosten sitzen blieb.
	LAG Hamm, 20.09.2005,
13 TaBV 69/05

	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Betriebsrats-anhörung vor konstituierender Sitzung
	In einem Unternehmen wurde am 19.06.2008 erstmals ein Betriebsrat gewählt. Die konstituierende Sitzung des Betriebsrats fand am 26.06.2008 statt. In der Zwischenzeit kündigte der Arbeitgeber einem Mitarbeiter. Dieser klagte gegen seine Kündigung, weil der Betriebsrat nicht nach § 102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG angehört worden sei. Die Richter gaben der Arbeitgeberin Recht. Die Pflicht, den Betriebsrat vor jeder Kündigung gemäß § 102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG anzuhören, beginne erst mit der Konstituierung des Betriebsrats. Bis zu diesem Zeitpunkt sei der Betriebsrat funktionsunfähig.
	LAG Düsseldorf, 24.06.2009,
12 Sa 336/09



	Wahlanfechtung wegen falscher Stimmzettel
	Die Gestaltung der Stimmzettel für die Betriebsratswahl ist an klare formale Vorgaben gebunden. Wie die Stimmzettel auszusehen haben, regelt § 11 der WO zur Durchführung des BetrVG. Bei der Listenwahl, also wenn es mehrere Vorschlagslisten gibt, dürfen nicht alle Bewerber und Bewerberinnen auf der Liste stehen. Es dürfen vielmehr nur die ersten beiden mit vollem Namen genannt werden. Das Nennen aller Wahlbewerber und -bewerberinnen auf den Stimmzetteln stellt einen Verstoß gegen eine wesentliche Wahlvorschrift dar. Die Wahl könnte deshalb anfechtbar werden.
	BAG, 16.09.2020,
7 ABR 30/19


	Anfechtung der Betriebsratswahl nach Fristablauf
	In einem Unternehmen der Sicherheitsbranche mit 60 Beschäftigten war erstmals ein Betriebsrat gewählt worden. Dabei ging so einiges schief. Die Arbeitgeberin hielt die Wahl deshalb für nichtig. Sie zog vor Gericht. Dort focht sie die Betriebsratswahl an. Ihr Versäumnis dabei: Als sie den Antrag bei Gericht einreichte, war die Zwei-Wochen-Frist zur Anfechtung einer Betriebsratswahl bereits abgelaufen. Das Gericht stufte die Betriebsratswahl nicht als nichtig ein, und zwar mit der Begründung, dass die behaupteten Verstöße nicht so schwerwiegend seien, dass nicht einmal der äußere Anschein einer Wahl gegeben sei. 
Das Gericht entschied aber, dass die Arbeitgeberin die Wahl wirksam angefochten habe. Die bei der Anfechtung geltende Zwei-Wochen-Frist war hier noch gar nicht in Gang gesetzt. Denn das passiert erst, wenn die Wahl offiziell bekannt gegeben worden ist. Das fehlte hier.
	ArbG Düsseldorf, 28.11.2016,
2 BV 286/16




	Thema
	Erläuterung
	Fundstelle

	Wahlbeeinflussung
	Das LAG Hessen erklärte eine Betriebsratswahl für unwirksam. Der Grund dafür war, dass der Arbeitgeber versucht hatte, die Wahl zu beeinflussen, und zwar indem er die Beschäftigten aufgefordert hatte, gegen die Wahl des früheren Betriebsrats, vor allem des ehemaligen Vorsitzenden, zu opponieren. Dem stand seine in § 20 BetrVG geregelte Neutralitätspflicht entgegen.
	LAG Hessen, 12.11.2015,
9 TaBV 44/15


	Wahlberechtigung
	Ein Unternehmen beschäftigte Arbeitnehmende an unterschiedlichen Standorten. Als beim Hauptbetrieb ein neuer Betriebsrat zu wählen war, fragte der noch amtierende Betriebsrat in den Betriebsteilen nach. In einem Betriebsteil entschieden sieben der dort beschäftigten acht Arbeitnehmenden im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks an der Betriebsratswahl teilzunehmen. Der Arbeitgeber war mit dem Vorgehen nicht einverstanden. Er focht die gesamte Betriebsratswahl an – allerdings ohne Erfolg.
Das Gericht erklärte die Betriebsratswahl für wirksam. Das begründete es mit § 4 Abs. 1 Satz 2 BetrVG. Danach genüge eine formlose Abstimmung der Kollegen und Kolleginnen des Betriebsteils. Denn das Gericht sah in dem selbstständigen Betriebsteil und dem Hauptstandort eine Organisationseinheit. Am Standort des Betriebsteils gab es keine eigenständige Leitung in personellen und sozialen Angelegenheiten. Für die Differenzierung zwischen einem Betrieb und einem Betriebsteil sei der Grad der Verselbstständigung entscheidend. Dieser komme im Umfang der Leitungsmacht zum Ausdruck. 
Für das Vorliegen eines Betriebsteils im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 BetrVG sei hingegen ein Mindestmaß an organisatorischer Selbstständigkeit gegenüber dem Hauptbetrieb Voraussetzung.
	LAG Düsseldorf, 13.01.2016,
12 TaBV 67/14

	Kündigung eines Vorfeldinitiators
	Ein Arbeitnehmer, der während einer Betriebsratswahl als Vorfeldinitiator tätig war, hat keinen Anspruch darauf, während eines Kündigungsschutzprozesses weiterbeschäftigt zu werden. Er ist deshalb in einer anderen Position als andere Mitarbeitende.
	LAG Köln, 19.01.2024, 
7 GLa 2/24




